
Führung Kindes- und
Erwachsenenschutzmassnahmen (KES-
Massnahmen)

Die Berufsbeistandschaft Arbon begleitet und vertritt im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
(KESB) minderjährige und volljährige Personen, welche bei der Wahrnehmung ihrer Rechte oder
lebenspraktischen Aufgaben beeinträchtigt sind. Die Verbeiständung einer Person setzt eine Abklärung und
Beschlussfassung der KESB voraus.

Für Gefährdungsmeldungen und Fragen in Bezug auf Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen steht die
KESB gerne zur Verfügung.

KESB des Bezirks Arbon
KESB kurz erklärt

Zuständige Abteilung
Berufsbeistandschaft

https://kesb.tg.ch/kindes-und-erwachsenenschutzbehoerde-im-kanton-thurgau/kesb-arbon.html/6330
https://kesb-kurz-erklaert.ch/
https://www.arbon.ch/stadt/politik-und-verwaltung/abteilungen-und-bereiche/sozialesgesellschaft/berufsbeistandschaft.html/137/unit/53

